
Von den Mühlen in Bundesbern















Ménage  1912
Haushalt 1912

Ménage 2022
Haushalt 2022





15

Ne#ozugang Wohneinheiten 
2001-2023 

IAZI-Kongress • 10. November 2022

-10’000

0

10’000

20’000

30’000

40’000

50’000

60’000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

*
2021

*
2022

*
2023

*

Umbau Neubau Abbrüche * = Prognose

Qu
el

le
: R

ai
ffe

ise
n



9Runder Tisch Wohnungsknappheit | 12.05.2023

Bautätigkeit und Leerstandsquote
Construction et logements vacants
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Baubewilligungen 2002-2022
Permis de construction 2002-2022
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Juli 2016 – Feb. 2023: -27.9 %
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Strasse 

Abbildung 2: Lüftungsfensterpraxis bis 2016 (grün = IGW bei jedem Fenster eingehalten; gelb = IGW teilweise eingehalten; rot = 
IGW an keinem Fenster eingehalten) 

Strasse 

Abbildung 1: Kompensationsmassnahmen bis 2016 (grün = IGW bei jedem Fenster eingehalten; gelb = IGW teilweise einge-
halten; rot = IGW an keinem Fenster eingehalten) 

 

Bis 2016

Lüftungsfensterpraxis bis 2016
(grün = IGW bei jedem Fenster eingehalten; gelb = IGW teilweise eingehalten) 



Bis 2016

Kompensationsmassnahmen bis 2016 (grün = IGW bei jedem Fenster eingehalten;
gelb = IGW teilweise eingehalten;
rot = IGW an keinem Fenster eingehalten) 
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ANZEIGE

Patrice Siegrist
und Daniel Schneebeli

Damit haben die Bauherrschaften
zweierGrossprojekte in der Stadt Zürich
kaum gerechnet. Anfangs schien alles
nach Plan zu laufen: Die Baubewilligun-
gen lagen vor. Ebenso dieAusnahmebe-
willigung des Kantons, die es braucht,
weil die beiden Wohnbauten an einer
lärmigen Strasse entstehen sollen.Doch
aus den beiden Bauprojekten wird vor-
erst nichts.

Das ZürcherVerwaltungsgericht und
das Baurekursgericht haben die Bau-
vorhaben nach Rekursen gestoppt. Die
Richter erachten die Grundlage für die
Ausnahmebewilligung als ungenügend.
Solche Ausnahmebewilligungen kann
der Kanton erteilen, damit trotz Lärm-
schutz weiterhin an lärmigen Strassen

gebaut werden kann. Gemäss einem
Baujuristen hat der Kanton diese in der
Vergangenheit grosszügig verteilt. Die
Richter argumentieren nun, dass eine
Ausnahmebewilligung aber nur die
«Ultima Ratio» sein dürfe und die Bau-
herrschaften aufzeigen müssten, was
sie für Möglichkeiten in Bezug auf den
Lärmschutz geprüft haben.

Der Kanton reagiert nun. «Die Fach-
stelle Lärmschutz prüft, wie und in
welcher Form sie oder der Bauherr
inskünftig umfangreichere Abklärun-
genvornehmenwird», sagt ein Sprecher
der Baudirektion. Und die Stadt Zürich
zeigt sich mit der aktuellen Situation
unzufrieden, erwartet für die Bauherr-
schaften und Bewilligungsbehörden
Mehraufwand und fordert vom Bund
ein Umdenken bei der Lärmschutz-Ge-
setzgebung. Seite 15

Gerichte blockieren
den BauHunderter
neuerWohnungen
Wohnen in Zürich In der Stadt wurden zwei grosse
Projekte wegen offener Lärmfragen vorerst gestoppt.
Der Kanton passt nun seine Praxis an.

Konsum Detailhändlerverdienen kräftig
am Verkauf von Bio-Poulet und ande-
rem Label-Fleisch. Das zeigt eine neue
Studie des Schweizer Tierschutzes. Die
Bauern dagegen bekommen für den
Tierwohl-Mehrwert, den sie erzeugen,
vergleichsweise wenig Geld. Coop und
Migros bestreiten den Befund der Tier-
schützer: Sie würden unter dem Strich
an Label- und Biofleisch nicht mehr als
an konventionellem Fleisch verdienen.
Für den Thinktank Avenir Suisse da-
gegen ist klar: Die hohen Margen seien
eine FolgemangelndenWettbewerbs in
der Schweiz und der «Marktmacht»,
welche die Grossverteiler gegenüber den
Konsumenten und den Bauern auf-
gebaut hätten. (sth) Seite 5

Detailhändler machen
mit Bio hohe Gewinne

Geldpolitik Die SchweizerischeNational-
bank (SNB) gerät unter zunehmenden
Druck. Morgen wird sie an ihrer halb-
jährlichen Pressekonferenz ihre geld-
politische Einschätzung bekannt geben.
Eine Änderung ihrer Politik wird nicht
erwartet. Doch vom Präsidium unter
Thomas Jordan dürften Antworten auf
verschiedene Forderungen an sie erwar-
tetwerden. Im Parlament und vonÖko-
nomen wird von der SNB ein grösseres

Engagementverlangt, umdie gegenwär-
tige Krise zu bewältigen. So stehen im
Parlament Forderungen nach erhöhten
Gewinnausschüttungen an, aber auch
nach strengeren Nachhaltigkeitskrite-
rien für dieAnlagen ihrerDevisenreser-
ven.Dank ihrerUnabhängigkeit von der
Politik kann die SNB bisher alle Forde-
rungen abwehren. Doch das Verständ-
nis für ihre Position nimmt angesichts
der aktuellen Lage ab. (mdm) Seite 9

Druck auf Nationalbank steigt

First Lady DieSchriftstellerinKatharinaTiwaldhat einenRomanüberMelaniaTrumpverfasst.
Im InterviewsagtdieÖsterreicherin,dassmandieFraudesUS-Präsidentennichtunterschätzen
dürfe– sei siedoch ihremGatten ingleichmehrererHinsichtüberlegen.Seite27 Foto: AlexWong (Getty Images)

«Melania ist die Schöne, die das Biest sympathischmachen soll»

Neuartiger Coronavirus Auf einem Gross-
markt in Peking haben sich vergangene
Wochemehrere DutzendMenschenmit
einem neuartigen Coronavirus an-
gesteckt. Seither befindet sich die chi-
nesische Hauptstadt in einem Ausnah-
mezustand. Die im Grossmarkt aufge-
tauchteVariante unterscheidet sich leicht
von den ursprünglich in China zirkulie-
renden Viren. Vermutlich wurde das Vi-
rus aus einem anderen Landmit aktuel-
ler Epidemie nach China reimportiert.

Bereits gibt es Befürchtungen, dass
derneueVirustyp noch gefährlicher sein
könnte. Demwiderspricht die Bioinfor-

matikerin EmmaHodcroft von derUni-
versität Basel. Alle auf der Welt zirku-
lierenden Sars-CoV-2-Virenwürden sich
nur marginal voneinander unterschei-
den: «Es gibt keine Hinweise darauf,
dass sich die verschiedenen Varianten
in ihrer Virulenz oder der Schwere der
Symptome unterscheiden.» Auf lange
Sicht könntenMutationendas Sars-CoV-
2-Virus sogar tendenziell abschwächen.

Für Schlagzeilen sorgt derzeit auch
ein altbekannter Entzündungshemmer,
der die Sterberate bei schwerenVerläu-
fen um einDrittel senken soll. Doch For-
scher sind noch skeptisch. (nw) Seite 32

Corona-Mutation in China schürt neue Ängste –
Schweizer Forscher geben Entwarnung «Die bisherige

Definition von
Sicherheitspolitik
warwohl zu
armeelastig.»
Beni Gafner
Der Bundeshausredaktor über
die teuerste Armeebotschaft seit Jahren,
die der Ständerat ohne Gegenstimmen
durchwinkte. Seite 4
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Zürich

Patrice Siegrist
und Daniel Schneebeli

Noch bis vor kurzem sah es für
Swisscanto gut aus. Das Wohn-
bauprojekt «imBürgli» anderBe-
derstrasse in Zürich-Enge hatte
dreiwichtigeHürdengenommen.
Die Baubewilligung der Stadt lag
vor sowie eine Ausnahmebewil-
ligung der kantonalen Baudirek-
tion wegen der lärmigen Lage.
Zudem hatte das Baurekursge-
richt einen Rekurs von Anwoh-
nern im letzten Mai abgelehnt.

Dochnunwird aus demGross-
projekt mit einer Gebäudefläche
von 7700Quadratmetern, 124 ge-
hobenen Mietwohnungen und
diversen Ladenlokalen vorerst
doch nichts. Denn das Verwal-
tungsgericht hat den Rekurren-
ten recht gegeben und sämtliche
Vorentscheide aufgehoben.

Das Problem ist der Lärm
Ähnliches spielt sich an derWin-
terthurerstrasse im Zürcher
Kreis 6 ab. Dort plant die Bauge-
nossenschaft Oberstrass auf
6500 Quadratmetern 134 Woh-
nungen,Gewerbelokale, eineKin-
dertagesstätte und 69 Tiefgara-
genplätze. Die Baubewilligung
derStadt liegtvor,dieAusnahme-
bewilligung des Kantons wegen
der lärmigen Lage ebenso. Alles
sah vielversprechend aus. Doch
auch ausdiesemProjektwirdvor-
erst nichts, wie aus einem kürz-
lich veröffentlichten Baurekurs-
gerichtsentscheid hervorgeht.

In beiden Fällen argumentie-
ren die Gerichte ähnlich.Das Pro-
blem ist der Lärm respektive die
erteilten Ausnahmebewilligun-
gen des Kantons.

Krachmacht krank. Er steigert
das Herzinfarktrisiko, fördert
Diabetes, begünstigt Depressio-
nen. In der Schweiz gilt deshalb

die Lärmschutzverordnung, de-
ren Immissionsgrenzwerte (IGW)
inWohn- undGewerbezonen am
Tag bei 65 Dezibel und in der
Nacht bei 55Dezibel liegen.65De-
zibel entspricht einer ratternden
NähmaschineoderderGeräusch-
kulisse eines Fernsehers.

Widerspruchmit Verdichtung
Wer in lärmigem Umfeld baut,
muss das berücksichtigen.
Grundsätzlich müssen bei allen
Fensternvon lärmempfindlichen
Wohn- oder Arbeitsräumen die
IGW eingehalten werden.

Soweit, so eindeutig.Das Pro-
blem: Zürich muss verdichten –
und das oftmals an viel befahre-
nen, lärmigen Strassen. Beim
Bauprojekt in Zürich-Enge wer-
den gemäss eines Lärmgutach-
tens nachts in 99von 124 geplan-
tenWohneinheiten inmindestens
einemRaumdie Lärmgrenzwerte
überschritten.An derWinterthu-
rerstrasse sind 105 von 134Woh-
nungenvon IGW-Überschreitun-
gen betroffen.

In der Stadt die Grenzwerte
einzuhalten, ist oftmals schwie-

rig bis unmöglich, weshalb das
Bundesgericht Ausnahmebewil-
ligungen vorsieht.

«Von diesenAusnahmebewil-
ligungen hat der Kanton Zürich
bislang grosszügig Gebrauch ge-
macht», sagt Rechtsanwalt Do-
minik Bachmann. Doch bereits
2018 habe das Verwaltungsge-
richt festgehalten, dass das Bun-
desgericht solche Bewilligungen
nur als absolute Ultima Ratio,
also als letzteMöglichkeit, zulas-
se. «Dieser Argumentation fol-
gen die beiden aktuellen Ge-
richtsentscheide», sagt Bach-
mann. Für die Gerichte ist nicht
ersichtlich, obwirklich alleMög-
lichkeiten für den Lärmschutz
ausschöpfend geklärt wurden.

Der Kanton reagiert nun auf
dieUrteile. «Die Fachstelle Lärm-
schutz prüfe,wie und in welcher
Form sie oder der Bauherr
inskünftig umfangreichere Ab-
klärungenvornehmenwird», sagt
ein Sprecher der Baudirektion.
Aber es gelte noch abzuwarten,
wie sich das oberste Gericht zur
jüngsten Verwaltungsgerichts-
praxis äussere, sagt derSprecher.

Laut Bachmann bedeutet dies für
die Bauherrschaften wohl einen
Mehraufwand, um aufzuzeigen,
welche baulichen Alternativen
tatsächlich geprüftwurden.Und:
«DieArchitektenmüssen kreati-
verwerden,Grundrisse undAus-
richtungen neu denken», sagt
der Baujurist.

Stadt Zürich ärgert sich
Die Lärmfrage gehe aber weit
über die Baubewilligungen hin-
aus, sagt Bachmann. «Wir stehen
hiervor einem raumplanerischen
Problemundvor städtebaulichen
Herausforderungen.» So stehen
etwaviele Häuser an Staatsstras-
sen,wo sich der Kantonweigere,
das Tempo zu drosseln, um den
Lärm zu reduzieren.Gleichzeitig
drohten Fassaden zu veröden,
weil plötzlich nurnochTreppen-
häuser und Toiletten strassen-
seitig gebaut werden könnten,
wie Architekten behaupten.

Die Stadt Zürich istmit der Si-
tuation unzufrieden. Der Mehr-
aufwand für die Behörden und
Bauherrschaften droht zu stei-
gen. Die aktuelle Lärmschutz-

Gesetzgebung berücksichtige die
Herausforderungen der Städte
nicht, sagt eine Sprecherin des
Hochbaudepartements.Das kön-
ne dazu führen, dass die besten
städtebaulichen und architekto-
nischen Lösungen scheitern.
«Die Stadtwünscht sich deshalb
vom Bund, dass dieser die Ge-
setzgebung überprüft, ob sie für
eine Stadtwie Zürich überhaupt
noch zeitgemäss und angepasst
ist», sagt die Sprecherin.

Wie genau sich die Bewilli-
gungspraxis in der Stadt Zürich
verändernwerde, könne zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht abschlies-
send gesagt werden. Sicher ist,
die Unsicherheit für Bauprojek-
te an lärmigen Strassen nimmt
zu. Den beiden Grossprojekten
drohen im Minimum Verzöge-
rungen.

Eine unendliche Geschichte
«Wir sind konsterniert. Nach
fünfjähriger Planung, immer im
engen Austausch mit den Fach-
stellenvonKanton und Stadt Zü-
rich, hatten wir ein bewilligtes
Projektmit 134 sehrguten, güns-
tigenWohnungen», sagtMathias
Ninck, Präsident der Baugenos-
senschaft Oberstrass. Jetzt stün-
den sie vor einem Scherbenhau-
fen.Ninck gibt sich kämpferisch:
«Wir ziehen das Urteil weiter.»

Swisscanto,dieAnlagestiftung
derZürcherKantonalbank, droht
mit ihrem Projekt «im Bürgli»
eine unendliche Geschichte. Der
offizielle Startschuss liegt schon
acht Jahre zurück. Geplant war
die Fertigstellung desWohnbau-
komplexes bis im Herbst 2023.
Doch dann kam der Entscheid
des Verwaltungsgerichts. Die
Kantonalbank bedauere das
Urteil, sagt ein Sprecherund kün-
digt einen Weiterzug ans Bun-
desgericht an.

Geplante Bauten vorerst gestoppt
Krach um Lärm Gleich zwei städtische Bauprojekte bleiben blockiert. Weil die Grenzwerte für Lärm schwierig
einzuhalten sind, sieht der Kanton Ausnahmebewilligungen vor. Eine gängige Praxis ist nun infrage gestellt.

So stellt sich die Baugenossenschaft Oberstrass ihren Bau an der
Winterthurerstrasse dereinst vor. Visualisierung: PD

Aus diesem Projekt wird vorläufig nichts: An der Winterthurerstrasse ist ein Ersatzneubau mit 134 Genossenschaftswohnungen geplant. Foto: Urs Jaudas

DieVorwürfe an die grösste Kita-
Betreiberin der Schweiz waren
happig: Ein Baby soll vom Wi-
ckeltisch gefallen, ein Kind im
Wald verloren gegangen und
mehrere Säuglinge sollen man-
gels Personal wiederholt unbe-
aufsichtigt gewesen sein. Zudem
hätte das Unternehmen die Krip-
penaufsicht getäuscht. Diese
Kritik hat das Onlinemagazin
«Republik» Ende 2019 nach Ge-
sprächen mit ehemaligen und
aktuellen Angestellten publik
gemacht und einemediale Lawi-
ne losgetreten, Behörden hatten
angekündigt, die Krippe genau
durchleuchten zu wollen.

Nun liegt ein Gutachten vor,
das Globegarden im Februar als
Reaktion auf dieVorwürfe selbst
inAuftrag gegeben hat.Das Fazit
der Prüfer ist nach eigenen An-
gaben «eindeutig»: Es gäbe we-
derHinweise auf eineTäuschung
noch solche auf systematische
Missachtung regulatorischerVor-
gaben bei der Kita-Betreiberin.
Es habe regelmässig Kontrollen
gegeben, beim Betreuungs-
schlüssel halte sich Globegarden
an die gesetzlichen Anforderun-
gen, die Lohnvorgaben für Mit-
arbeitende werden eingehalten.
Die von den Medien erhobenen
beziehungsweise kolportierten
Vorwürfe seien deshalb falsch.

Zu diesem Schluss kommt die
Zürcher Wirtschaftskanzlei Nie-
derer Kraft Frey. Laut Globe-
garden habe es zwischen ihrem
Unternehmen und der Kanzlei
bisher keine Beziehungen gege-
ben. Christina Mair, eine der drei
Geschäftsführerinnen, sagt: «Wir
sind über diese Befunde sehr er-
leichtert.» Sie befürwortetenKon-
trollen und stellten sich auf Basis
der gesetzlichen Grundlagen je-
der sachlich begründeten Kritik.

Viele Kontrollen, kaumAlltag
DerBericht bleibt aber sehr tech-
nisch. Er stützt sich stark auf die
Einhaltung der Vorgaben, etwa
Behördenkontrollen.Doch genau
bei diesen soll das Unternehmen
laut «Republik» wiederholt ge-
trickst haben. 83 behördliche
Kontrollen sollen 2019 stattge-
funden haben. Sie seien teilwei-
se angemeldet, teilweise unan-
gemeldet erfolgt, die Behörden
hätten Einsicht in Dienstpläne
und Präsenzlisten gehabt. Der
Alltagmit den Kindern hingegen
kommt im Bericht kaum vor.

Die Stadt Zürich hat nach den
Vorwürfen aus dem Onlinebe-
richt Schwerpunktkontrollen in
Globegarden-Kitas angekündigt.
Gemäss Expertenbericht haben
die Besuche in den Kitas im ers-
ten Quartal 2020 zugenommen.
Heike Isselhorst, Sprecherin des
StadtzürcherSozialdepartements,
sagt: «Die Kontrollen laufennoch
einige Wochen.» Ob die Stadt
dann auch einenBerichtvorlegen
wird, ist derzeit noch nicht klar.

Globegarden setzt weiterhin
auf den Ausbau des Unterneh-
mens. Man wolle schliesslich
weiterwachsen, heisst es vonsei-
ten des Unternehmens. Im No-
vember eröffnet es im The Circle
im Flughafen Zürich eine neue
Kita. Es sei ein Herzensprojek,
lassen sich die drei Gründerinnen
zitieren, das Wohl der ihnen an-
vertrauten Kinder stehe auch da
über allem.

Ev Manz

Bericht entkräftet
Vorwürfe gegen
Globegarden
Kritik an Kita Im Auftrag
der kritisierten Betreiberin
habenWirtschaftsanwälte
das Unternehmen geprüft.

Wieso Ausnahmebewilligungen

Wie viele Kantone folgte der
Kanton Zürich der Lüftungsfens-
terpraxis. Bis 2016 hiess dies, dass
es ausreicht, wenn bei mindestens
einem geöffneten Fenster in einem
lärmbetroffenen Raum die Grenz-
werte nicht überschritten werden.
2016 entschied das Bundesge-
richt, dass dies den Gesundheits-
schutz aushöhle. Seither gelten
die Grenzwerte für alle Fenster.
Damit weiter verdichtet werden
könne, verwiesen die Richter auf
die Möglichkeit baulicher Lärm-
schutzmassnahmen, letztlich die
Ausnahmebewilligung. (sip)
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Entwurf und

Botschaft Dez. 2022

- 2 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

I

Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 
19832 wird wie folgt geändert:

Art. 22 Baubewilligungen in lärmbelaste-
ten Gebieten

1 Baubewilligungen für die Erstellung von Ge-
bäuden, die dem längeren Aufenthalt von Per-
sonen dienen, werden unter Vorbehalt von 
Absatz 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgren-
zwerte eingehalten werden können. 
 

2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht ein-
gehalten werden, so darf die Baubewilligung 
nur erteilt werden, wenn:

a. bei jeder Wohneinheit der vom Bundesrat 
festgelegte Anteil, mindestens jedoch die 
Hälfte der lärmempfindlichen Räume über 
ein Fenster verfügt, bei dem die Immissi-
onsgrenzwerte eingehalten sind; und

b. der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 
gegen Aussen- und Innenlärm angemessen 
verschärft wird.

3 Bei Fluglärm oder für einen kleinen Anteil an 
Wohneinheiten bei grossen Wohnüberbauun-
gen können Ausnahmen von den Anforderun-
gen nach Absatz 2 Buchstabe a gewährt wer-
den.

2  SR 814.01

I

Art. 22 Baubewilligungen in lärmbelaste-
ten Gebieten

Art. 22

1 Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem 
längeren Aufenthalt von Personen dienen, 
werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur er-
teilt, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden.

1 Baubewilligungen für die Erstellung und die 
wesentliche Änderung von Gebäuden, die dem 
längeren Aufenthalt von Personen dienen, 
werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur er-
teilt, wenn, soweit dies verhältnismässig ist, die 
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden 
können.2 Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, 

so werden Baubewilligungen für Neubauten, 
die dem längeren Aufenthalt von Personen 
dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweck-
mässig angeordnet und die allenfalls notwendi-
gen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen 
getroffen werden.

2 ...

a0. zur Be- und Entlüftung der lärmempfindli-
chen Räume eine kontrollierte Wohnraum-
lüftung installiert wird, oder

a. bei jeder Wohneinheit mindestens die Hälf-
te der lärmempfindlichen Räume über ein 
Fenster verfügt, bei dem die Immissions-
grenzwerte eingehalten sind, oder

abis. bei jeder Wohneinheit mindestens ein 
lärmempfindlicher Raum über ein Fenster 
verfügt, bei dem die Immissionsgrenzwerte 
eingehalten sind, sowie ein privat nutzbarer 
Aussenraum zur Verfügung steht, bei dem 
die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind, 
und
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- für jede Wohneinheit, bei der die Immissionsgrenzwerte überschritten sind, 
muss ein Aussenraum beim Gebäude zur Verfügung stehen, bei dem die Pla-
nungswerte am Tag eingehalten sind; und 

- der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 USG gegen Aussen- und Innen-
lärm muss angemessen verschärft werden. 

Diese drei Bedingungen gelten kumulativ für jede Wohneinheit. Für Gewerbebauten 
mit lärmempfindlichen Nutzungen, aber ohne Wohneinheiten, gilt nur Buchstabe c. 
Der Bund beabsichtigt, die Anforderungen auf Verordnungsstufe im Sinne der nach-
stehenden Erläuterungen zu konkretisieren. 
Nachfolgende Tabelle zeigt die vorgesehene Konkretisierung von Buchstabe a. Dem-
nach sollen künftig mindestens 60% der lärmempfindlichen Räume einer Wohnung 
die Immissionsgrenzwerte an mindestens einem Fenster einhalten. Dies soll für alle 
Wohnungsgrössen gelten. Einzig für Wohnungen mit 2 lärmempfindlichen Räumen 
soll es genügen, wenn die Immissionsgrenzwerte in einem Raum (50%) an einem 
Fenster eingehalten werden. 
 
Grösse der Wohnung 
(Anzahl lärmempfindlicher Räume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Erforderliche Anzahl ruhiger lärm-
empfindlicher Räume 

1 1 2 3 3 4 5 5 

Resultierender Anteil ruhiger lärm-
empfindlicher Räume 

100% 50% 67% 75% 60% 67% 71% 63% 

 

Tabelle 1: Erforderliche Anzahl ruhiger Räume im Verhältnis zur Grösse der Wohnung 

 
Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Baubewilligung werden gegenüber der bis-
herigen Regelung vereinfacht, da neu nicht mehr bei allen Fenstern von lärmempfind-
lichen Räumen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden müssen. Dadurch er-
geben sich neue bauliche Optionen an zentralen und gut erschlossenen Lagen. Die 
heutige Regelung ermöglicht dies nur im Rahmen von Ausnahmebewilligungen nach 
einer Interessenabwägung und der Zustimmung durch eine kantonale Behörde 
(Art. 31 Abs. 2 LSV). Mit der neuen Regelung wird die Planungssicherheit erhöht. 
Zudem entfallen die Interessenabwägung und die Zustimmung des Kantons. 
Buchstabe b trägt der Tatsache Rechnung, dass ein ruhiger privater Aussenraum die 
Wohnqualität steigern kann. Damit ein Aussenraum diese Funktion erfüllen kann, darf 
die Lärmbelastung am Tag höchstens die Planungswerte erreichen. Auf Stufe Verord-
nung soll die Regelung in Anlehnung an den Vorschlag des Cercle Bruit Schweiz 
dahingehend präzisiert werden, dass der Aussenraum eine Mindestgrösse von 6 m2 
aufweisen und zur Wohnung gehören muss. Möglich sind direkt an die Wohnung an-
grenzende Balkone, Loggien oder Terrassen sowie zum Gebäude gehörende Aussen-
räume wie Innenhöfe oder Dachterrassen, die von der jeweiligen Wohnung genutzt 
werden können. Aussenräume, die für die gemeinsame Nutzung durch die Bewohnen-
den von mehreren Wohnungen vorgesehen sind, müssen entsprechend grösser sein.  
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Bundesgesetz Entwurf
über den Umweltschutz
([Umweltschutzgesetz], [USG])

Änderung vom … 2022

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom [Datum]1, 

beschliesst:

I

Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 19832 wird wie folgt geändert:

Art. 22 Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten
1 Baubewilligungen für die Erstellung von Gebäuden, die dem längeren Aufenthalt 
von Personen dienen, werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur erteilt, wenn die 
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können.
2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so darf die Baubewil-
ligung nur erteilt werden, wenn:

a. jede Wohneinheit über einen genügenden Anteil lärmempfindlicher Räume 
verfügt, bei denen die Immissionsgrenzwerte mindestens teilweise eingehal-
ten sind;

b. für jede Wohneinheit, bei der die Immissionsgrenzwerte überschritten sind, 
ein Aussenraum beim Gebäude zur Verfügung steht, bei dem die Planungs-
werte am Tag eingehalten sind; und

c. der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 gegen Aussen- und Innenlärm 
angemessen verschärft wird.

3 Der Bundesrat regelt:

a. den Anteil lärmempfindlicher Räume nach Absatz 2 Buchstabe a und die 
Mindestgrösse des Aussenraums nach Absatz 2 Buchstabe b;
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Bundesgesetz 
über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG)  
Änderung vom … 

 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom1,  

 

beschliesst: 

I 

Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 19832 wird wie folgt geändert: 

Art. 22  Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten 
1 Baubewilligungen für die Erstellung von Gebäuden, die dem längeren Aufenthalt 

von Personen dienen, werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur erteilt, wenn die Im-

missionsgrenzwerte eingehalten werden können. 

2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so darf die Baubewil-

ligung nur erteilt werden, wenn: 

a. bei jeder Wohneinheit der vom Bundesrat festgelegte Anteil, mindestens je-

doch die Hälfte der lärmempfindlichen Räume über ein Fenster verfügt, bei 

dem die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind; und 

b. der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 gegen Aussen- und Innenlärm an-

gemessen verschärft wird. 

3 Bei Fluglärm oder für einen kleinen Anteil an Wohneinheiten bei grossen Wohn-

überbauungen können Ausnahmen von den Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe 

a gewährt werden. 
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Art. 24  Anforderungen an Bauzonen 
1

 Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von 

Personen dienen, dürfen nur ausgeschieden werden, wenn die Planungswerte einge-

halten werden können. 

2

 In Bauzonen dürfen Änderungen von Nutzungsplänen, mit denen zusätzlicher 

Wohnraum geschaffen werden soll, nur beschlossen werden, wenn die Immissions-

grenzwerte eingehalten werden können. 

3

 Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können Bauzonen ausgeschieden oder Än-

derungen von Nutzungsplänen in Bauzonen beschlossen werden, wenn: 

a. daran ein überwiegendes Interesse zur Siedlungsentwicklung nach innen be-

steht; 

b.  innerhalb der Bauzone oder in deren Nähe ein der Dichte und Nutzungsart der 

Zone entsprechender und für die betroffene Bevölkerung zugänglicher Frei-

raum vorhanden ist, welcher der Erholung dient; und 

c.  Massnahmen, insbesondere bei Verkehrsanlagen sowie bei Gebäuden und de-

ren Umfeld, festgelegt werden, die in akustischer Hinsicht zu einer angemes-

senen Wohnqualität beitragen. 

Art. 32c Abs. 1, 1bis und 4 
1 

Die Kantone sorgen dafür, dass folgende Standorte saniert werden, wenn sie zu 

schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass 

solche Einwirkungen entstehen:  

a.  Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte (belastete Standorte); 

b.  öffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Böden mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen regelmässig Klein-

kinder spielen. 

1bis

 Die Kantone können die Sanierung von privaten Kinderspielplätzen und privaten 

Hausgärten mit finanziellen Leistungen unterstützen, wenn: 

a.  die Böden dieser Standorte mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind und 

regelmässig Kleinkinder auf diesen spielen; und   

b.  diese Standorte zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die 

konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen.  

4

 Der Bundesrat kann über die Sanierungsbedürftigkeit sowie über die Ziele und die 

Dringlichkeit von Sanierungen Vorschriften erlassen. 

Art. 32d Abs. 6 
6

 Die Kosten für die Untersuchung und Sanierung von Kinderspielplätzen, Grünflä-

chen und Hausgärten, die nach Artikel 32c Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 1

bis

 sa-

niert werden, trägt grundsätzlich der Inhaber des Standortes, soweit das kantonale 

Recht keine anderslautenden Vorschriften enthält. 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

I

Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 
19832 wird wie folgt geändert:

Art. 22 Baubewilligungen in lärmbelaste-
ten Gebieten

1 Baubewilligungen für die Erstellung von Ge-
bäuden, die dem längeren Aufenthalt von Per-
sonen dienen, werden unter Vorbehalt von 
Absatz 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgren-
zwerte eingehalten werden können. 
 

2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht ein-
gehalten werden, so darf die Baubewilligung 
nur erteilt werden, wenn:

a. bei jeder Wohneinheit der vom Bundesrat 
festgelegte Anteil, mindestens jedoch die 
Hälfte der lärmempfindlichen Räume über 
ein Fenster verfügt, bei dem die Immissi-
onsgrenzwerte eingehalten sind; und

b. der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 
gegen Aussen- und Innenlärm angemessen 
verschärft wird.

3 Bei Fluglärm oder für einen kleinen Anteil an 
Wohneinheiten bei grossen Wohnüberbauun-
gen können Ausnahmen von den Anforderun-
gen nach Absatz 2 Buchstabe a gewährt wer-
den.

2  SR 814.01

I

Art. 22 Baubewilligungen in lärmbelaste-
ten Gebieten

Art. 22

1 Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem 
längeren Aufenthalt von Personen dienen, 
werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur er-
teilt, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden.

1 Baubewilligungen für die Erstellung und die 
wesentliche Änderung von Gebäuden, die dem 
längeren Aufenthalt von Personen dienen, 
werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur er-
teilt, wenn, soweit dies verhältnismässig ist, die 
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden 
können.2 Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, 

so werden Baubewilligungen für Neubauten, 
die dem längeren Aufenthalt von Personen 
dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweck-
mässig angeordnet und die allenfalls notwendi-
gen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen 
getroffen werden.

2 ...

a0. zur Be- und Entlüftung der lärmempfindli-
chen Räume eine kontrollierte Wohnraum-
lüftung installiert wird, oder

a. bei jeder Wohneinheit mindestens die Hälf-
te der lärmempfindlichen Räume über ein 
Fenster verfügt, bei dem die Immissions-
grenzwerte eingehalten sind, oder

abis. bei jeder Wohneinheit mindestens ein 
lärmempfindlicher Raum über ein Fenster 
verfügt, bei dem die Immissionsgrenzwerte 
eingehalten sind, sowie ein privat nutzbarer 
Aussenraum zur Verfügung steht, bei dem 
die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind, 
und
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Dieses Verständnis der LPF ermöglicht Grundrisse (s. Abbildngen 1 und 2), die die gefordert Siedlungsentwicklung 

nach Innen fördert, ohne den Lärmschutz zu schwächen. 

 

Trotz Stellungnahmen der massgebenden Planerverbände BSA, FSU und SIA, die alle die oben genannte Formu-

lierung forderten, die die Empfehlungen des Cercle Bruit berücksichtigt und dem Vollzug diverser Kantone ent-

sprach, schlug der Bundesrat und nun auch der Ständerat eine völlig andere Richtung ein. Gemäss Entwurf des 

Ständerats dürfen bei Nichteinhalten der IGW Baubewilligungen nun erteilt werden, wenn bei jeder Wohneinheit 

mindestens die Hälfte der lärmempfindlichen Räume über ein Fenster verfügt, bei dem die IGW eingehalten sind 

(Art. 22 Abs 2 lit a). Die vorliegende Vorlage wählt damit eine grundlegend andere Definition der LFP, als sie in 

mehreren Kantonen praktiziert und womit bereits wertvolle Erfahrungswerte gesammelt wurden.  

 

So wären neu Grundrisse möglich, bei denen sämtliche lärmempfindlichen Räume zur lauten Strasse ausgerichtet 

wären (s. Abbildung 3) oder die Belüftung über eine kontrollierte Lüftung (Art. 22 Abs 2 lit a0) gewährleistet werden 

könnte. Ein Anschluss an eine leise Fassade wäre nicht mehr nötig. Bewohnende wären als konstant dem Lärm 

ausgesetzt und hätten keinen Rückzugsort, wenn sie sich vom Lärm gestört fühlen. Zudem wären neu Räume zu-

lässig, die die IGW an keinem Fenster eingehalten (rote Räume in den Abbildungen), ohne diese Räume mit einem 

ruhigen lärmempfindlichen Raum (grüne Räume in den Abbildungen) zu kompensieren. Ab einer Zweizimmerwoh-

nung wären beispielsweise ein und ab einer Fünfzimmerwohnung zwei solcher Räume erlaubt. Denn gemäss Ent-

wurf Ständerat würde bereits ein lärmempfindlicher Raum, bei dem die Immissionsgrenzwerte teils eingehalten 

sind, als Kompensation gelten.  

 

Strasse  

Abbildung 3: Lüftungsfensterpraxis gemäss Entwurf Ständerat 
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 371
e. Verjährung

Art. 371

1 Die Ansprüche des Bestellers we-
gen Mängel des Werkes verjähren 
mit Ablauf von zwei Jahren nach der 
Abnahme des Werkes. Soweit jedoch 
Mängel eines beweglichen Werkes, 
das bestimmungsgemäss in ein un-
bewegliches Werk integriert worden 
ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes 
verursacht haben, beträgt die Verjäh-
rungsfrist fünf Jahre.

1 ... 
 
 
 
 
 
 
 
                        ..., beträgt die Verjäh-
rungsfrist zehn Jahre.

2 Die Ansprüche des Bestellers eines 
unbeweglichen Werkes wegen allfäl-
liger Mängel des Werkes verjähren 
gegen den Unternehmer sowie ge-
gen den Architekten oder den Ingeni-
eur, die zum Zwecke der Erstellung 
Dienste geleistet haben, mit Ablauf 
von fünf Jahren seit der Abnahme 
des Werkes.

2 ... 
 
 
 
 
 
                                  ..., mit Ablauf 
von zehn Jahren seit der Abnahme 
des Werkes.
(siehe Art. 219a Abs. 3)

3 Im Übrigen kommen die Regeln für 
die Verjährung der entsprechenden 
Ansprüche des Käufers sinngemäss 
zur Anwendung.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

3 ...  
                    
 
 
                                            ... Die 
Frist für die Mängelrüge beträgt bei 
einem unbeweglichen Werk 60 Tage 
ab Entdeckung der Mängel.

3 Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 201 Abs. 4, …)

3 Treten die Mängel erst später zu 
Tage, so muss die Anzeige sofort 
nach der Entdeckung erfolgen, widri-
genfalls das Werk auch rücksichtlich 
dieser Mängel als genehmigt gilt.

4 Mängel eines unbeweglichen 
Werks können innerhalb der Verjäh-
rungsfrist jederzeit angezeigt werden; 
der Besteller trägt jedoch den Scha-
den, der bei sofortiger Anzeige ver-
mieden worden wäre. Dasselbe gilt 
für die folgenden Mängel eines 
Werks, die die Mangelhaftigkeit eines 
unbeweglichen Werks verursacht 
haben: 
a. Mängel eines beweglichen 

Werks, das bestimmungsgemäss 
in das unbewegliche Werk integ-
riert worden ist,

b. Mängel eines Werks, das von 
einem Architekten oder Ingenieur 
erstellt und bestimmungsgemäss  
als Grundlage für die Erstellung 
des unbeweglichen Werks ver-
wendet worden ist.

(siehe Art. 201 Abs. 4, …)
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 2 Hat sich der Unternehmer geweigert, eine Verbesserung vorzunehmen, oder ist er hierzu offen-
sichtlich nicht imstande, so stehen dem Bauherrn die Mängelrechte gemäss Abs. 1 Ziff. 1–3 schon 
vor Ablauf der Verbesserungsfrist zu.

6 242  Kosten der Verbesserung

  Art. 170

 1 Die Kosten einer Verbesserung (Art. 169) trägt der Unternehmer; eingeschlossen sind die Kosten 
zur Beseitigung aller Schäden, die an anderen Arbeiten wegen der Mängelbeseitigung entstehen, 
sowie allfällige Mehrkosten der Bauleitung.

 2 Kosten, die dem Bauherrn auch bei ursprünglich mängelfreier Ausführung entstanden wären, trägt 
der Bauherr.

 3 Hat der Bauherr (oder eine Hilfsperson des Bauherrn) einen Mangel mitverschuldet, so sind die 
Verbesserungskosten zwischen Unternehmer und Bauherrn angemessen zu verteilen.

6 243  Weiteres Mängelrecht: Recht auf Schadenersatz

  Art. 171

 1 Ist wegen eines Mangels ein Schaden entstanden (z.B. Brandschaden oder Schaden infolge 
 Betriebsstörung), so hat der Bauherr neben und ausser den Rechten nach Art. 169 das Recht auf 
Schadenersatz nach Massgabe der Art. 368 und 97 ff. OR. Jedoch hat er kein Recht, Schadenersatz 
gemäss Art. 97 ff. OR anstelle der Mängelrechte nach Art. 169 geltend zu machen.

 2 Der Unternehmer ist von der Ersatzpflicht befreit, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden 
trifft (Art. 97 OR). Für Schaden, den seine Hilfspersonen verursacht haben, haftet er, wie wenn  
er ihn selbst verursacht hätte (Art. 101 OR). Der Umfang der Ersatzpflicht bestimmt sich nach  
Art. 99 OR.

6 3 Rügefrist
6 31  Bestand und Dauer

  Art. 172

 1 Ist nichts anderes vereinbart, so besteht eine Rügefrist von zwei Jahren. Sehen Normen des SIA 
oder anderer Fachverbände eine andere Dauer der Rügefrist vor, wird diese nur wirksam, wenn sie 
in der Vertragsurkunde festgehalten ist (Art. 21 Abs. 3).

 2 Die Rügefrist beginnt für das Werk oder einzelne Werkteile mit dem Tag der Abnahme zu laufen.

6 32  Bedeutung

6 321  Recht zu jederzeitiger Mängelrüge

  Art. 173

 1 Während der Rügefrist kann der Bauherr in Abweichung vom Gesetz (Art. 367 und 370 OR)  Mängel 
aller Art jederzeit rügen.

 2 Dieses Recht zur jederzeitigen Mängelrüge besteht auch für Mängel, die zur Vermeidung weiteren 
Schadens unverzüglich behoben werden müssen. Doch hat der Bauherr, der einen solchen  
Mangel nicht sofort nach der Entdeckung rügt, den weiteren Schaden selbst zu tragen, der bei 
 unverzüglicher Behebung des entdeckten Mangels hätte vermieden werden können.

6 322  Haftung des Unternehmers

  Art. 174

 1 Der Unternehmer haftet für alle Mängel (Art. 166), die der Bauherr während der Rügefrist rügt  
(Art. 173). Von der Haftung ausgenommen sind einzig Mängel, für die das Werk (oder der Werkteil) 
gemäss Art. 163 als genehmigt gilt.

 2 Der Bauherr setzt dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Verbesserung eines gerügten 
 Mangels an. Die Art. 169–171 sind anzuwenden.

 3 Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel wirklich eine Vertragsabweichung darstellt und daher ein 
Mangel im Sinne dieser Norm ist, so liegt die Beweislast beim Unternehmer.
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Stabilisierungsziel
Die Kantone müssen im Richtplan festlegen, wie sie ausserhalb der Bauzone die Zahl der Gebäude und das 
Ausmass der Versiegelung stabil halten wollen.

Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet wird gestärkt.

Abbruchprämien
Nicht mehr genutzte Bauten sollen aus der Landschaft verschwinden. Neu sollen die Kantone unter 
gewissen Voraussetzungen Abbruchprämien für solche Gebäude bezahlen.

…









Danke für Ihre Aufmerksamkeit


